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ERlASS

Die Einwohnergemeinde Ernen erlâsst - gestützt auf Art. 12 des Raumplanungsgesetztes (kRPG) vom

27. Januar 1987 und Art. 82 des Bau- und Zonenreglements der Gemeinde Ernen vorn 12. Februar

2004- für das Gebiet «Bieltb} Quartierplanvorschriften, bestehend aus dem Quartierplanreglement
und den nachfalgend aufgeführten Tetl-Pl ânen:

- Teilplan 1
Teilp lan 2
Teilplan 3

- Teilplan 4

Bebauung
Erschliessung und Freiraumgestaltung

Gebaude- und Terrainprafile
Ansichten und Perspekt1ven

1:500
1:500
1:500
1:500

DerTeilplan Ans1chten und Perspektiven gilt ais Richtplan . Dieser Teilplan dient ais Beurteilungsricht­
Iinie f ür die kubische Gestaltung bzw. das Baugesuchsverfahren und unterliegt nicht dem Beschluss­

und Genehmigungsverfahren des Quartierplans; dasselbe gilt für die innere Detailerschliessung.

l Zweck und Ziele der Planung

1 Der Quartierplan Bielti bezweckt eine geordnete, haush âlterische Nutzung des Badens und soli eine

umweltgerechte, wohnhygienisch, architektonisch und stâdtebaulich sowie erschliessungstechnisch

gute, der Umgebung angepasste Überbauung gewâhrleisten .

2 Mit dieser Quartierplanung werden im Wesentlichen folgende Ziele verfolgt:

- Realisierung einer qualitativ guten Wohnüberbauung unter Beachtung der speziellen Lage und
Aussenrâurne

- Angemessener Schutz des orts- und landschaftsbildes (Nahe ISOS-Kernzone)

- Berückskhtigung der Umweh sowie der Wohnbedürfnisse der Bewohner und der Nachbarschaft
- ëkologische Vernetzung verschiedener tebensrâume
- naturnahe Umgebungsgestaltung

- Schadstoffarmes Wohn- und Raumklima unter Beachtung sinnvoller energetischer Massnahmen

und durch Wahl geeigneter Baumaterialien.

2 Geltungsbereich und Inhalt

1 Die Quartierplanvorschriften gelten für das Areal Bie/ti innerhalb des Quartierplanperimeters. Plan­

elemente ausserhalb des Quartierplanperimeters haben lediglich orientierenden Charakter.

Der Quartierplanperimeter gliedert sich in die Baubereiche A und B (Baufelder 1,2 und 3);

Baubereich A: Projekt Mehrgenerationenhaus, gernâss beiliegenden Plânen

Baubereich B: Projekt Wohnbaugenassenschaft und private Wohnbauten; dieser Bereich hat

Richtplancharakter: Perimeter, Haupterschliessung und Baufelder sind festgelegt: Lage, Grosse
und Gestaltung der Bauten sowie Art und Mass der Nutzung und innere Detailerschlîessung wer­
den etappenweise für die einzelnen Baufelder erarbeitet.

2 Die Vorschriften regeln insbesondere

die Lage, die Grosse und die Gestaltung der Bauten

die Art und das Mass der Nutzung des Areals und der Bauten

die Gestaltung und die Benutzung der privaten und gemeinschaftlichen Freiflachen

die Gestaltung des Aussenraumes

die Erschliessung und Parkierung

die Realisierung / Etappierung der Überbauung.
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3 Lage, Grosse und Gestaltung der Bauten

1 Es dürfen nur dielenigen Bauten und Aniagen erstellt werden, die in den Tellplânen 1-3 enthalten

sind.

2 Grundsâtzlich gelten folgende Bau- und Gestaltungsvorschriften:

Bauweise:

Anzohl Geschosse:

Gebtiudeltinge:

Grenzobstond:

Dachnetçunq/Dachauftxnnen:

Fenster:

Architektonische Gestaltung:

offen oder geschlossen

Bei geschlossener Bauwelse müssen die einzelnen sauk ôrper klar erkennbar
bleiben.

minimal: 3 Geschosse, maximal: 4 Geschosse

Bei geschlossener Bauweise muss die Gesarntl ânge der jeweillgen Fassaden­
front gestaffelt werden und darf insgesamt 40 Meter nlcht Uberschreiten
(max. Fassadenlânge der Einzelmodu le: 15 Meter).

um elne verdichtete Bauweise zu errn ëgllchen, wird nur der kleine Grenzab­
stand verlangt: 1/3 der Fassadenh ôhe, mindestens jedoch 3.0 Mete r, '/orl:le

' l~ a l teA I:l leil:leA Elie fel:lerpolizeillchenGreAi!absti:iAEle bel nlchtbrennbaren
Fossaden. Bei brennbaren Fassoden gelten die qr ôsseten Schutzabsttinde
nach Art. 2 der VKF-Vorschrlften (Brandschutzrichtlinie).

Der Winkel der Dachneigung muss15 - 25 Grad oder 27 bis 4S% betragen.
Dachaufbauten wie tuka rnen, Uftaufbauten oder Dachterrassensind unter­
sagt.

Anzahl, Grosse und Form kënnen frei gestaltet und gegliedert werden: die
Fensterranmen müssen aussen aus Holzoder Metall bestehen, Ku nststoffe
sind untersagt.

neben der traditlone!len Bauweise und Materîalisierung sind auch Bauvor­
haben von archltektonlsch und bautechnlsch Innovatlvem Charakter zuge­
lassen, insbesondere hlnslchtlich Grundrlss-, Fassaden- und Dachgestaltung.
Der Bezugzur umbauten Umgebung und zum historlschen Ortsblld Ist dabei
zu ber ûcksichtigen.

3 Lage und Grosse der Bauten (Grundflache, Geschosszah l, Gebâudeprofil) gehen aus den Planen Nr.

1,2 und 3 hervor. Abweichungen von Form und Mass der Grundflâche sind innerhalb der Bauberei­

che zutâsslg, sofern sie das Überbauungskonzept hicht beeintrachtlgen.

4 Die Materialien und die Gestaltung der Fassaden aller Bauten und Bauteile sind sa zu wâhlen und

aufeinander abzustimmen, dsss ein âsrnetisch ansprechender, harmonischer Gesamteindruck ent­

stehr, welcher das Quartier als bauliche Einheit erscheinen lâsst.

Die Gestaltungsvorschriften gelten auch für spëtere Umbauten und Renovationen.

4 Art und Mass der Nutzung

1 Die Nutzungsart des Quartierp lanperimeters ist identisch mit derjenigen der Dorferweîterungszone,

landwirtschaftliche Bauten sind nicht gestattet.

2 Geringfügige Verschiebungen der Nutzflâchen innerhalb der definierten Baufelder (bzw. von einem

Gebaude in ein anderes) sind rn ôglich, sofern das Gesamtkonzept nicht nachteilig ver ândert und die

Gesamtnutzung nicht überschritten wird. Sie bedürfen der Zustimmung des Gemeinderates.
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5 Gestaltung und Benutzung der Frelflâchen

1 Lageund Umfang dieser Flachen gehen aus dem Teilplan Nr . 2 hervor. Für die Bepflanzung sind
einheimische Baume und Strâucher zu verwenden. Die Gestaltung und Bepflanzung dieser Hâchen ist
im Baugesuchsverfahren in einem Umgebungsplan darzustellen, welcher integrierender Bestandteil
der Baubewilligung tst. Der Umgebungsplan beinhaltet insbesondere Lage und Gestaltung von We­
gen und Plâtzen, Spielplâtzen, Parkplâtzen, Terrainverânderungen und Stützmauern, die Art der Frei­
und Grünft ëchen, Belâge und Bepflanzung, sowie die Lage von Ver- und Entsorgungsanlagen (Mete­
orwasser, kompostlerplâtze, Container etc .).

2 Der Zweck und die Nutzung sâmtllcher Frelflachen und Aussenanlagen müssen dauernd gesichert
sein. Spâtere Verânderungen dürfen nur mit Zustimmung des Gemeinderates vorgenommen werden.

3 Bau und Unterhalt der Haupterschliessungsstrasse ist Aufgabe der Gemeinde. Pflege und Unterhalt
der übrigen gemeinschaftlichen Freîflachen und Anlagen und der ôffentlich zugângfichen Wege sowie
die Beleuchtung der Wege und Platze innerhalb des Quartiers sind Sache der jeweiligen Grundeigen­
tümer resp. Berechtigten.

6 Erschliessung und Parkterung

1 Die Zufahrten, Erschliessungsflâchen und Zugângesowie die Parkierung sind aufTeilplan 2 indikativ

dargestellt. Die definitive innere Detailerschliessung ist mit dem Baugesuch einzureichen.

2 Die Haupterschliessung erfolgt über die Quartierstrasse Bielti. Zusâtzlicne Zufahrten, Wege und
Plâtze innerhalb des Quartierplanperimeters sind durch die jeweiligen Grundeigentümer resp. Be­
rechtigten zu erstellen und zu unterhalten.

3 Die erforderliche Anzahl von Absteilplâtzen für Motorfahrzeuge ist nach den Bestimmungen von
Artikel 24 GBR, Parkierung zu erstellen.

7 Ver- und Entsorgung

1 Die Konzepte für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sind in Absprache mit der Gemeinde
spëtestens mit dem Baugesuch einzureichen. Oie Vorgoben desqenerellen Entwosserungsplans (GEP)
m ûsseneingeholten, beziebunqswelse umçesetn werden.

'2 Für die Abfallbeseitigung gelten die kommunalen Bestimmungen. Eigene Sammelstellen sind dem
Gemeinderat vor Realisierung der Quartlerplanung zur Bewilligung vorzulegen. BezügJich dessaube­
ren Aushubmateriafs ist eine ausgeglichene Bilonz aruustreben, indem séimtficher Aushub verwertet
wird. i'

3 Betreffend Warmeerzeugung und energetischeQualitat der Gebaude ist ein umweltfreundliches
und energiesparendes Konzept vorzusehen, welches dem Gemeinderat mit dem Baugesuch zur Prü­

fung und Bewilligung einzureichen ist. Dabei sind folgende Bestimmungen zu berücksichtigen:

Q. Nutzung erneuerbarer Energien: Ole Energleversorgung 5eIImuss, soweit techn/sch môglich, ous er­
neuerbaren Energiequellen Fl'lëg.'JCRSt durch Anschluss an den Fernwtirmeverbund erfolgen.

b. So/aranlagen: Bei Instal/a tionen zur aktiven oder passiven Nutzung von Solarenerqle sind fo/gende
Empf ehlungen zu berücksicht /gen:

Die Kol/ektore n sind sorgféiltig in die Dachf ltiche zu lnteqrleren, die OberhOhung sollte 15 bis 20
cm nicht überschreiten;
Die An/age darfdie oberen, unteren und seltlichen Dachgrenzen nicht überschreiten;
Die slchtbaren Teile der Leitun gen und Rohre sind an dos Eindeckungsmaterlal anzupossen.

Vereinfachtes Baubewilligungsverfahren: Dos vereinfachte Verfahren komm t zur Anwendung, wenn
die Anforderungen und Bèdlngungen des einsch/iigigen Antragsf ormu/ars (Morz 2009) der Dienststel/e
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fllr Energie er/Dllt sind. Solaronlagen sind maglicflst als integraler Bestondteifder Überbauungsprojek­
te fllr die Bauberefehe A und B(Baut elder 1,2,3) des Quartierplans zuplanen und mit demjeweiligen
Baugesuch einzureiehen.

c. Energetische Qualitii l. Grundsatz: Reduzleren desEnergieverbrauchs durch den Bau von GebOuden
mit hoher Energieeffizienz. Die energetisehe Qualitli t der Bauten muss aber die gesetzlichen Minl­
matorfordetunqenhinausgehen und dem Minergie®-oder Mlnergie-PŒ>-Standard entsprechen. Diese
Standards sind auch Voraussetzung für Finanzhi/fen lm Rahmen desFôrderproqramrns derAnsehIüs­
se an dosFernwiirmenetz. Auf Bauten mit dleser energetischen Qualitat kann ein Bonus von 15%
oder maximal 0.15 auf die AusnlJ tzungsziff er gewèihrt werden (vgl. Art. 56 Baureglement).

g RealJslerung, Etappierung

1 Eine allfcillige spâtere Panellierung des Areals ist zulâsslg, sofern die Verwirklichung und Zielsetzung

der Quartierplanung nicht verândert bzw. in Frage gestellt wird.

2 Der QuartierpJan wird in Etappen, gern ëssPlanbeilage realisiert. Die Nebenanlagen wie Parkierung,

Freiflachen, Zufahrten und Wege usw. sind anteilsmasslg so zu erstellen, dass der Bedarf in der je­
weiligen Etappe gedeckt ist und eine spâtere Realisierung der gesamten Überbauung nicht erschwert
oder verhindert wird.

9 Ausnahmen

lin Abwâgung ôffentlicher und privater Interessen sowie in Würdigung der besonderen umstënde

des Einzelfalls kann der Gemeinderat schriftlich begründete Abweichungen von diesen Quartierplan­
vorschriften gestatten.

2 Voraussetzung dafür ist, dass kein Widerspruch zurn Zweck und den Zielsetzungen der Planung ge­
mâss Zifter 1 vorliegt. Charakter und Konzept der Überbauung bzw. der Freiflachengestaltung dürfen

durch die Abweichungen nicht beeintrâchtlgt werden. Das Baubewilligungsverfahren bleibt vorbehal­
ten. Grôssere Abweichungen vom stâdtebaulichen Konzept, vom architektonischen Erscheinungsbild,
von der Umgebungsgestaltung oder der Erschliessung dürfen nur aufgrund einer Quartierplanande­
rung erfolgen.

10 Schlussbestimmungen

1 Für aile jene Bereiche, die in diesem Quartierplanreglement keine spezifischen Bestimmungen ent­

halten, gilt das Bau- und Zonenreglement der Gemeinde Ernen, insbesondere Art. 82, Dorferweite­

rungszone .
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rfi\.P. .".dentin:

\)'1 tl ausen

So er.t~R . t an der Gemeinderatssitzung vom 28, September 2011 / Anderungen am 11. Jun/2012
r:

L~K~rTI[L
~1~

Homologiert vom Staatsrat an seiner Sitzung vorn .
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